Leitfaden zur Erstellung von Frauenförderplänen
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Einleitung

Im November 1999 ist das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Es schreibt unter anderem die Erstellung von Frauenförderplänen vor. An den Hochschulen besteht dieser Frauenförderplan aus dem Rahmenplan für die gesamte Hochschule und aus den Frauenförderplänen der dezentralen Einheiten. Dem vorliegenden Entwurf des zentralen Frauenförderplanes der Ruhr-Universität Bochum hat der Senat bereits am 28.09.2000 zugestimmt. Er soll nun durch die dezentralen Frauenförderpläne ergänzt und konkretisiert werden. 

Die Vorgabe, Frauenförderpläne zu erstellen, betrifft alle Fakultäten, die Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen und die Zentralen Betriebseinheiten, die mehr als 20 Beschäftigte haben. An der Ruhr-Universität betrifft die Vorgabe daher folgende dezentrale Einheiten:



Fakultäten I-XX



Universitätsverwaltung



Universitätsbibliothek



Rechenzentrum



Botanischer Garten



Institut für Neuroinformatik

Laut Gleichstellungsgesetz müssen die Frauenförderpläne ein Jahr nach In-Kraft-Treten des LGG, also am 20.11.00 vorgelegt werden. 

Die dezentralen Einheiten sind aufgefordert, ihre Frauenförderpläne dem Rektorat spätestens bis zum 15.02.2001 vorzulegen.

Das Landespersonalvertretungsgesetz sieht in §73 vor, dass der Personalrat bei der Erstellung von Frauenförderplänen mitwirkt. Die entsprechenden Mitwirkungsverfahren werden zentral von Rektor und Kanzler eingeleitet und durchgeführt. 

Die Frauenförderpläne

Frauenförderpläne wie sie das Landesgleichstellungsgesetz vorsieht sind Teil einer umfassenden Personalentwicklungsplanung. Das Ziel von Frauenförderplänen ist es, mögliche Unterrepräsentanz und Benachteiligung von Frauen in den verschiedenen Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen aufzuzeigen. In einem weiteren Schritt sollen die Ursachen hierfür analysiert und entsprechende Maßnahmen benannt werden, mit deren Hilfe dieser Benachteiligung entgegen gesteuert werden soll.

Frauenförderpläne sind Aktionspläne mit verbindlichen Ziel- und Zeitvorgaben. Alle Personalentscheidungen in einem Bereich sind daher auf diese Vorgaben auszurichten. 

Die dezentralen Frauenförderpläne müssen sich an dem zentralen Frauenförderplan der jeweiligen Hochschule orientieren, d.h. sie setzen die Vorgaben des Frauenförderplans in ihrem Bereich um.

Durch die Erstellung von Frauenförderplänen will der Gesetzgeber erreichen, dass vorhandene Benachteiligungsmechanismen erkannt werden und Möglichkeiten zur Beeinflussung und Veränderung aufgezeigt werden können. Frauenförderpläne sollen im Gegensatz zu Einzelmaßnahmen strukturell wirken. Dies setzt jedoch die Existenz von Personalentwicklung voraus. An den meisten Hochschulen ist dieses Instrument - wenn überhaupt - erst in Ansätzen vorhanden.

Die Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie die voraussehbare Entwicklung der personellen Fluktuation bilden die Grundlage des Frauenförderplanes.

Nicht alle Daten, die hierfür nötig wären, können statistisch erhoben und auch zugänglich gemacht werden. Man muss sich auf allgemeine und natürlich anonymisierte Daten stützen, wie die Zahl der in einem Bereich beschäftigten Männer und Frauen getrennt nach Besoldungs-, Lohn und Vergütungsgruppen.

Einschränkend wirkt auch, dass Daten, die für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung in einem Bereich benötigt werden, zum Teil nicht exakt erfassbar und vorhersehbar sind. Dies gilt vor allem für die Zahl der neu zu besetzenden Stellen in einem Bereich. Daher muss eine Planung prinzipiell auf geschätzten Zahlen basieren und eine voraussichtliche Entwicklung prognostizieren. 

Derzeit noch ungelöst ist das Problem, wie mit den Daten über mögliche Höhergruppierungen und Beförderungen umgegangen werden soll. Auf der einen Seite werden im Personaldezernat nicht alle dafür relevanten Daten erfasst, auf der anderen Seite: Selbst wenn dies so wäre, könnte es Probleme mit dem Datenschutz geben, da diese Daten oftmals nur auf individueller Ebene Sinn ergeben. 

Eine weitere Aufgabe, die mit der Erstellung von Frauenförderplänen auf die Hochschulen und ihre dezentralen Einheiten zukommt, ist die Formulierung von Zielvorgaben. Diese Zielvorgaben sollten immer auf die jeweilige Situation vor Ort ausgerichtet sein. Grundsätzlich müssen sie geeignet sein, den Frauenanteil in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, schrittweise auf 50% zu erhöhen. Welche Zielvorgaben in den einzelnen Bereichen auf den Zeitraum von drei Jahren gesehen jedoch realistisch sind, hängt von den jeweiligen Bedingungen und nicht zuletzt von der absehbaren Fluktuation in einem Bereich ab.

Welche konkreten Maßnahmen wiederum zu ergreifen sind, ergibt sich aus der Analyse der Gründe für die Unterrepräsentanz von Frauen in den jeweiligen Berufsbereichen. Personelle, organisatorische und fortbildende Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung werden zwar vielerorts an Hochschulen bereits angeboten und nachgefragt, sie werden allerdings bisher kaum systematisch für eine zielgerichtete Personalentwicklung eingesetzt. Hier ergibt sich ein großes Aufgabenfeld für die Funktionsträger/innen in den dezentralen Einheiten und für alle Beschäftigten im Personalbereich. Es umfasst den Bereich der Personalauswahl ebenso wie den der Karriereförderung und der Arbeitsbedingungen. Hier gilt es, sowohl bekannte und bewährte Maßnahmen neu zu bewerten und strukturell in den Bereich der Frauenförderung einzubinden, als auch neue Maßnahmen für den Hochschulbereich zu erschließen.
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Der Leitfaden

Dieser Leitfaden will Sie bei der Aufstellung Ihres Frauenförderplanes unterstützen. Er nennt mögliche Ziele von Frauenförderplänen und gibt Empfehlungen zur Strukturierung von Frauenförderplänen. Der Leitfaden weist Sie außerdem auf die Vorgaben hin, die sich für die dezentralen Einheiten aus dem bestehenden Rahmenplan der Ruhr-Universität ergeben. Kernstück des Leitfadens sind die Hilfestellungen, die für den Bereich der Personalplanung und Personalentwicklung relevant sind. Die Grundlage für diesen Bereich ist die Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur, die ProFiL in Kooperation mit dem Dezernat 3 erstellt hat. Der Leitfaden gibt Ihnen Hinweise, wie Sie auf dieser Grundlage eine Analyse der Beschäftigtenstruktur Ihres Bereiches vornehmen können und daraus Maßnahmen für eine frauenfördernde Personalpolitik entwickeln können.

Der Leitfaden bietet Ihnen Hilfestellungen auf unterschiedlichen Ebenen an: Erstens führt er Sie inhaltlich durch die verschiedenen Bestandteile des Frauenförderplanes. Zweitens enthält er Musterbeispiele, denen Sie Formulierungsvorschläge entnehmen können und drittens finden Sie in den grau hinterlegten Kästen zusätzliche Hinweise, die Sie bei der Arbeit an dem Frauenförderplan Ihres Bereiches unterstützen können.




Zum Aufbau eines Frauenförderplanes

Der Frauenförderplan einer dezentralen Einheit, wie ihn das LGG vorsieht, besteht im allgemeinen aus folgenden sechs Bestandteilen: Eine Präambel, in der allgemeine Ziele und Absichtsbekundungen zur Frauenförderung festgehalten werden. Einen weiteren Teil, in dem die bindenden inhaltlichen Vorgaben aus dem zentralen Frauenförderplan konkretisiert werden und dessen formale Vorgaben  auf die spezielle Situation der dezentralen Einheit übertragen werden. Drittens wird eine Analyse der Beschäftigtenstruktur verlangt. Viertens müssen Zielvorgaben formuliert werden: Inwieweit soll der Frauenanteil in dem jeweiligen Bereich innerhalb der nächsten drei Jahre erhöht werden? Fünftens ist die Beschreibung von Maßnahmen, die ergriffen werden vorgesehen, um erkannte Benachteiligungen von Frauen abzubauen und schließlich muss sechstens festgelegt werden, wie im Sinne eines Controllings das Erreichen der eigenen Zielvorgaben überprüft wird und wem über die Erfolge in der Frauenförderung berichtet werden soll.

Bestandteile eines Frauenförderplanes







Präambel

Eine Präambel ist laut Duden eine „feierliche Erklärung als Einleitung einer (Verfassungs-) Urkunde oder eines Staatsvertrages“. Da der Senat der Ruhr-Universität Bochum bereits eine Präambel für den Rahmenplan formuliert und beschlossen hat, bietet es sich an, diese Formulierungen in Grundzügen für die Präambeln der dezentralen Einheiten zu übernehmen.


Beispiel für eine Präambel 
Die Dezentrale Einheit xy setzt sich zum Ziel, die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Frauen und Männern in Forschung, Lehre, Dienstleistung und Studium zu fördern. 

Die Dezentrale Einheit xy will Maßnahmen ergreifen, die sich insbesondere auf die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Wissenschaft und auf die Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft beziehen.

Darüber hinaus werden die Impulse aus der Frauen- und Geschlechterforschung sowie feministischer Theoriebildung in die Forschung und die Lehre der Einheit integriert. 

Die Richtlinien zur Gleichstellung gelten für alle Mitglieder der Dezentralen Einheit xy, also für die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, für das wissenschaftliche Personal, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Medizin, Technik und Verwaltung und für die Studierenden. Sie richten sich an Frauen und Männer gleichermaßen, denn Gleichstellung ist eine gemeinsam zu bewältigende Zukunftsaufgabe der gesamten Dezentralen Einheit xy.

Die Dezentrale Einheit xy hält konkrete Ziel- und Zeitvorgaben für ein wirksames Instrument, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie fordert die Berufungs- und Stellenbesetzungskommissionen und alle Personalverantwortlichen auf, daran mitzuwirken, dass die Ziel- und Zeitvorgaben im Bereich der Dezentralen Einheit erreicht werden.

Verbindliche Inhalte des zentralen Frauenförderplans

Der Senat der Ruhr-Universität Bochum hat bereits einen Frauenförderplan beschlossen, der den gesetzlichen Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes entspricht und der für die dezentralen Einheiten bindend ist. Im zentralen Frauenförderplan ist erstens Seite festgelegt, welche formalen Regelungen in bezug auf Amtssprache, Ausschreibungen, Kommissionen, die Vertrauensfrauen und die Berichtspflicht zu beachten sind. Zweitens werden die dezentralen Einheiten aber auch verpflichtet, bestimmte inhaltliche Vorgaben in ihrem Bereich zu konkretisieren.


Notwendig ist es daher, die für die dezentralen Einheiten inhaltlich relevanten Teile des zentralen Frauenförderplans in den allgemeinen Teil ihrer Frauenförderpläne aufzunehmen und sie dort zu bekräftigen und unter Umständen auch zu konkretisieren. Dies betrifft folgende Bereiche:

Bereich   





         Abschnitt im Frauenförderplan

___________________________________________________________________________

Besetzung von Professuren








1.3.6

Besetzung von Stellen des wissenschaftlichen Personals 




 1.3.7

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 




  2.4 und 2.5

Personal in Medizin, Technik und Verwaltung 





 1.3.8

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 






    1.4

Beratungsangebote


 






    2.2

Maßnahmen im Studium








    2.3

Einbeziehung von Frauen- und Geschlechterforschung 




    2.6

Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit 
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Folgendes Beispiel greift die bindenden Stellen des Frauenförderplans auf. Der Text kann in Grundzügen übernommen werden, kann aber auch von den Dezentralen Einheiten konkretisiert werden.

Beispiel für die verbindlichen Inhalte
Quotenregelung
Um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, bedarf es in Bereichen, in denen der Frauenanteil unter 50% liegt, besonderer Anstrengungen. Daher sollen Frauen in diesen Bereichen bei gleicher Eignung, Qualifikation und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt werden. Diese Quotenregelung gilt für die Besetzung von Professuren, für die Besetzung der Stellen des übrigen wissenschaftlichen Personals einschließlich der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte, für das Personal in Medizin, Technik und Verwaltung, für die Vergabe von Ausbildungsplätzen, und auch für die Vergabe von Lehraufträgen und Stipendien sowie für Gastprofessoren und Lehrstuhlvertretungen.

Wissenschaftliches Personal
Die dezentrale Einheit xy sieht die Förderung von Wissenschaftlerinnen vorrangig durch ihre Integration in den alltäglichen Lehr-  und Forschungsbetrieb verwirklicht. Daher will die dezentrale Einheit xy in Zukunft eine umfassende Personalentwicklung im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses betreiben. 

Hierzu werden zum einen die Stellenpläne der Einheit intern bekannt gemacht und freiwerdende Stellen werden frühzeitig mit den jeweiligen Anforderungsprofilen ausgeschrieben. 

Darüber hinaus werden Frauen in ihrer Karriereplanung stärker unterstützt. Studentinnen und Doktorandinnnen werden über die Möglichkeiten der Weiterqualifizierung informiert und auch motiviert, diese wahrzunehmen. Es soll ermittelt werden, was Frauen bisher von einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung abgehalten hat und es werden entsprechenden Maßnahmen entwickelt, dem entgegen zu wirken. Außerdem sollen Frauen verstärkt forschungsschwerpunktnahe Mitarbeiterinnen- und Hilfskraftstellen erhalten. Liegt der Anteil der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte unter 50%, werden dem Dekan / der Dekanin bzw. der Leiterin /dem Leiter der Dezentralen Einheit ein Liste aller Bewerbungen vorgelegt und begründet, warum Bewerberinnen nicht berücksichtigt werden.

Personal aus Medizin, Technik und Verwaltung
Für das Personal aus Medizin, Technik und Verwaltung werden die genannten Grundsätze, insbesondere die Quotenregelung und das Vorhaben, Personalentwicklung zu installieren, uneingeschränkt übernommen. Auch hier wird die Einheit xy dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiterinnen in Medizin,Technik und Verwaltung frühzeitig und regelmäßig über Anforderungsprofile von freiwerdenden Stellen und Qualifizierungsmöglichkeiten informiert werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Einheit xy unterstützt alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass familiäre Aufgaben und Dienstaufgaben miteinander vereinbart werden können. Sie ermöglicht flexible Arbeitszeitregelungen, informiert die Beschäftigten regelmäßig über Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und der Freistellung und befürwortet entsprechende Anträge, sofern zwingende dienstlichen Belange dem nicht entgegenstehen. Die xy Einheit wird darüber hinaus die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, dass Teilzeitarbeit auch in solchen Aufgabengebieten und Beschäftigungsebenen möglich werden, die bisher als schwer teilbar angesehen wurden. Im Falle der Erkrankung von Kindern werden die bestehenden Beurlaubungsregelungen großzügig angewendet.

Studium und Ausbildung
Um den Anteil von Studentinnen und weiblichen Auszubildenden zu erhöhen, wird ein besonderes Informationsangebot für Schülerinnen erarbeitet.

Die dezentrale Einheit xy wird zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um die Studienbedingungen für Studierende mit Kindern zu verbessern. Studien- und Prüfungsordnungen sind so angelegt, dass ein Studium mit Schwangerschaft und Elternschaft zu vereinbaren ist

Die Einheit bietet ein besonderes Informations- und Beratungsangebot für Studentinnen im Hinblick auf deren Berufsplanung und Berufseinstieg an. Außerdem werden Kooperationsverträge mit Betrieben und Verwaltungen abgeschlossen, um Studentinnen und Absolventinnen Praktikumsplätze vermitteln zu können.

Lehre
Die Lehrenden der Dezentralen Einheit xy sind sich darüber bewußt, dass geschlechstsspezifische Wahrnehmung und Kommunikation das Lehr- und das Lernverhalten beeinflussen. 

Die Lehrenden vergegenwärtigen sich diese Prozesse, bilden sich entsprechend fort und sind sich darüber im Klaren, dass die Gleichbehandlung von Frauen und Männern auch Bestandteil von Lehrevaluationen ist. 

Geschlechtsspezifische und frauenspezifische Fragestellungen sind fester Bestandteil des Lehrangebotes der Einheit und sind in den Studien- und Prüfungsordnungen entsprechend verankert. Im Rahmen ihrer Studienberatung und ihrer Einführungsveranstaltung informiert die Einheit die Studierenden regelmäßig über das Lehrangebot zu feministischer Forschung und Geschlechterforschung. 

Die Bibliothek wird die dafür notwendige Literatur zur Verfügung stellen.

Sicherheit
Alle Mitglieder und Angehörige der dezentralen Einheit, und insbesondere diejenigen mit Leitungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsfunktion sind dafür verantwortlich, dass sexuell belästigendes Verhalten und andere Formen sexualisierter Gewalt unterbleiben oder sofort eingestellt werden und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Verbindliche Vorschriften aus dem Frauenförderplan

Die Dezentralen Einheiten sollen wie beschrieben auf der einen Seite die inhaltlichen Vorgaben des zentralen Frauenförderplans konkretisieren, auf der anderen Seite müssen sie den formalen Vorgaben, die dort für die dezentralen Einheiten festgelegt sind, entsprechen und ihre (verwaltungstechnischen) Vorgehensweisen auf diese Vorgaben abstimmen.

Die jeweiligen Vorgaben werden im folgenden kurz beschrieben. In Klammern sind die Abschnitte im Frauenförderplan angegeben, auf die sich die Vorgaben beziehen.

Sprache 
Sowohl im zentralen Frauenförderplan als auch im Landesgleichstellungsgesetz ist festgelegt, dass in der Amtssprache Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. 
Stellenausschreibung 
Alle Stellen müssen in Zukunft mindestens hochschulintern ausgeschrieben werden. Professuren, unbefristete Mittelbaustellen, leitende Stellen im Verwaltungsbereich und Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben.

Liegen nach einer internen Ausschreibung keine Bewerbungen von Frauen vor, soll die Ausschreibung einmal öffentlich wiederholt werden.

Liegt der Frauenanteil bei den Ausbildungsplätzen unter 20%, muss die betroffene Einheit für die Bewerbung von Frauen öffentlich werben. (Abschnitte 1.2.3 und 1.2.4)

Außerdem hat sich die Ruhr-Universität Bochum verpflichtet, Stellenausschreibungen durch folgenden Hinweis zu ergänzen: „Die Ruhr-Universität Bochum strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen an und fordert deshalb Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt.“ (Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2)

Kommissionen und Gremien 
Auswahlkommissionen sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Ist dies nicht möglich, sind die Gründe dafür aktenkundig zu machen. Für Berufungskommissionen gilt: Ist eine geschlechtsparitätische Besetzung nicht möglich, muss mindestens eine stimmberechtigte Wissenschaftlerin vertreten sein. In Bereichen, in denen keine Professorinnen beschäftigt sind, sind Wissenschaftlerinnen aus verwandten Fächergruppen hinzuzuziehen. Ist auch dies aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind diese aktenkundig zu machen. (Abschnitte 1.3.3 und 1.3.6.1)

Vertrauensfrauen
Ein weiterer Bereich, der in Zukunft im Sinne des Frauenförderplans einheitlich geregelt werden muss, ist der Status der Vertrauensfrauen in den dezentralen Einheiten.

Die Frauenvollversammlung wählt mindestens eine oder bestenfalls je Statusgruppe eine Vertrauensfrau. Diese sind von den jeweiligen Einheiten in allen Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen zu unterrichten. Sie können an Sitzungen der Gemien ihrer Einheit teilnehmen und haben dort Antrags- und Rederecht.

Soweit es ihnen von der Gleichstellungsbeauftragten übertragen wird, nehmen sie gegenüber ihrer Fakultät auch folgende Aufgaben wahr: Sie nehmen Stellung zum Frauenförderplan, zu Berufungsvorschlägen und zur Einstellung von wissenschaftlichem und anderem Personal und kontrollieren die Einhaltung der Frauenförderpläne.

Um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, werden sie mit Sachmitteln ausgestattet. Die Einheit stellt ihnen einen Raum zur Verfügung und die studentische Vertreterin bekommt auf Wunsch eine Bescheinigung für ihre Tätigkeit im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung. (Abschnitt 5.5)

Berichtspflicht
Der letzte Punkt, der im Frauenförderplan festgelegt ist, bezieht sich auf die Berichtspflicht, der die dezentralen Einheiten gegenüber dem Senat unterliegen. Diese Vorgaben werden an drei Stellen konkretisiert:

Dem Senat ist jährlich ein Bericht vorzulegen über den Frauenanteil bei den Professuren, beim wissenschaftlichen Personal und bei den Studierenden. Die Gleichstellungsbeauftragte erhält diesen Bericht zur Kenntnis (Abschnitt 1.3.7.4)

Dem Senat muss ebenso einmal pro Jahr über den Frauenanteil bei den abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen berichtet werden. (Abschnitt 2.5.1)

Einmal jährlich berichten die dezentralen Einheiten dem Senat schriftlich über ihre Bemühungen zur Umsetzung des Frauenförderplanes. Das Rektorat macht die Berichte universitätsöffentlich. (Abschnitt 7.2)

Im Landesgleichstellungsgesetz ist darüber hinaus festgelegt, dass nach drei Jahren, also jeweils nach Ablauf des Frauenförderplanes „...die Dienststelle, die den Frauenförderplan aufstellt...“ einen Bericht erarbeiten und der übergeordneten Dienststelle vorlegen muss. In dem Bericht muss zu

folgenden Bereichen Stellung genommen werden: Fortschritte bei der Frauenförderung durch die leistungsorientierte Mittelvergabe und Personalentwicklung in dem betreffenden Bereich. Damit das Rektorat dieser Vorgabe nachkommen kann, sollen die dezentralen Einheiten ihre Berichte ebenfalls nach Ablauf des Frauenförderplanes an das Rektorat geben. Das Rektorat leitet die Berichte an die Gleichstellungskommission weiter. (§5a, Abs. 6 und 7 LGG)

Werden die im Frauenförderplan festgelegten Ziele nach drei Jahren nicht erreicht, müssen Einstellungen und Beförderungen von Männern in Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, im Sinne einer Dokumentation begründet werden. (§6 Abs. 6 LGG)

Wie diese Vielfalt an Regelungen sinnvoll zusammengefasst werden kann, zeigt abschließend folgendes Beispiel:

Beispiel für die Berichtspflicht
Die Dezentrale Einheit xy berichtet dem Senat einmal jährlich schriftlich über seine Erfolge bei der Umsetzung des Frauenförderplans. Sie geht dabei insbesondere ein auf den Frauenanteil bei den Professuren, dem wissenschaftlichen Personal einschließlich der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte, bei den Promotionen und bei den Habilitationen.

Nach Ablauf dieses Frauenförderplanes, also in drei Jahren, berichtet die Dezentrale Einheit xy dem Rektorat über den Stand der Personalentwicklung in ihrem Bereich und nimmt Stellung zu den durch die leistungsorientierte Mittelvergabe erzielten Fortschritte bei der Frauenförderung.

Für den gesamten formalen Teil empfiehlt es sich, die Formulierungen aus dem zentralen Frauenförderplan zu übernehmen und jeweils geringfügig umzuformulieren:

Beispiel für formale Vorschriften
Absatz 1.3.3 des Frauenförderplans: Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Ist dies aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen (...) würde im dezentralen Frauenförderplan lauten: Die Einheit xy wird ihre Auswahlkommissionen zur Hälfte mit Frauen besetzen. Ist dies aus zwingenden Gründen nicht möglich, werden die Gründe aktenkundig gemacht (...)


Analyse und Prognose der Beschäftigtenstruktur

Das Ziel dieses Schrittes ist es, zunächst den Ist-Stand des Personals zu ermitteln um dann die ermittelten Zahlen unter frauenspezifischen Gesichtspunkten analysieren und Gründe für eine geschlechtsspezifische Beschäftigtenstruktur aufzeigen zu können. In einem zweiten Schritt sollte dann die voraussichtliche Entwicklung des Personalbestandes beschrieben werden, um Handlungsspielräume in bezug auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern abschätzen zu können.

Ist-Stand: Personalstruktur und Bewerbungen
Um den Ist-Stand des Personals darzustellen, können die dezentralen Einheiten auf die Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur zurückgreifen, die von ProFiL und Dezernat 3 erarbeitet wurde. Mit Hilfe der Tabellen 1 und 2 können Sie den Personalbestand nach Dienstbezeichnung in den einzelnen Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen differenziert nach Geschlecht auflisten. Tabelle 7 gibt die Anzahl der Studentinnen und Studenten wider. Die Tabellen 5 und 6 geben Aufschluss über den Anteil von Frauen und Männern in befristeten Stellen und darüber, wieviele Frauen und Männer die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen.

Ein weiterer wichtiger Bereich für die Ist-Analyse im Bereich Personal ist eine Bewerbungsstatistik: Sie gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang Bewerbungen auf Stellen eingegangen sind und in welchem Umfang Einstellungen ermöglicht werden konnten. 

Bisher gibt es an der Ruhr-Universität Bochum keine solche Bewerbungsstatistik. Da die meisten Bewerbungsverfahren dezentral organisiert werden, sind nun die Personalverantwortlichen in den dezentralen Bereichen aufgefordert, eine solche Bewerbungsstatistik zu erstellen. Sie könnte dann spätestens bei der Fortschreibung der Frauenförderpläne in drei Jahren mit in die Analyse einbezogen werden.

Schließlich ist im Hinblick auf die spätere Entwicklung von Maßnahmen interessant, in welchem Umfang Fortbildungsangebote bestehen und wie diese Angebote genutzt bzw. wie die Plätze verteilt wurden. Das Dezernat 3 wird eine solche Statistik aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen erstmals für das Jahr 2000 führen und veröffentlichen. Die Angebote und die Auswahlverfahren werden vor diesem Hintergrund einer Prüfung unterzogen, um mögliche geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufspüren und ihnen entgegen steuern zu können.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Datenlage genügt es, bei der erstmaligen Erstellung der Frauenförderpläne den Ist-Stand Personal zu beschreiben.

Beispiel für die Beschreibung des Ist-Standes
Beim wissenschaftlichen Personal liegt der Frauenanteil derzeit bei x Prozent. Insbesondere in den höheren Statusgruppen ist der Frauenanteil deutlich niedriger als bei den niedrigeren Statusgruppen. So sind von den 12 C4-Professuren alle von Männern besetzt, bei den C3- Professuren ist immerhin eine von sechs Stellen von einer Frau besetzt. Auch im Bereich der Wissenschaftlichen Assistenten ist derzeit keine Stelle an eine Frau vergeben. Im Bereich der

Dauerstellen im Mittelbau sieht es folgendermaßen aus: Eine von neun Stellen wird von einer Frau besetzt.

Im Bereich der befristeten Mittelbaustellen ist dieses Gefälle ebenfalls zu beobachten: Derüberwiegende Teil der Stellen, 55 von 70, wird von Männern besetzt.

(...)

Analyse
Nach der Beschreibung des Ist-Zustandes müssen die dezentralen Einheiten eine Analyse der Bestandsaufnahme unter frauenspezifischen und gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten vornehmen. Das Ziel dieser Analyse ist es, die Bereiche hervorzuheben, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, um in einem weiteren Schritt Erklärungsmuster zu entwickeln, wie es zu dieser Unterrepräsentanz kommen konnte. Zunächst können die Bestandsaufnahmen selbst untersucht werden: Geben sie Hinweise auf mögliche Ursachen, warum Frauen in einem Bereich unterdurchschnittlich vertreten sind? Welche anderen Ursachen sind mitverantwortlich für die mangelnde Präsenz von Frauen in bestimmten Statusgruppen oder Funktionsbereichen?

Am Ende dieser Analyse sollten Sie mögliche Gründe für eine geschlechtsspezifische Beschäftigtenstruktur nennen können, um eine gute Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zu haben.

Beispiel für eine Analyse
Bei der Beschreibung des Ist-Standes konnte eine deutliche Abnahme des Frauenanteils bei den oberen Statusgruppen festgestellt werden. Während bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen noch 40% Frauen beschäftigt sind, ist nur eine Frau auf der Stelle einer Wissenschaftlichen Assistentin vertreten und auch bei den Professuren ist nur noch eine von sieben Professuren an eine Frau vergeben. Auffällig ist , dass nur noch wenige Frauen von einer Mitarbeiter/innenstelle oder einer damit verbundenen Promotion den Weg der wissenschaftlichen Weiterqualifizierung einschlagen. Es kann zum einen vermutet werden, dass viele Frauen von den Bedingungen einer wissenschaftlichen Karriere abgeschreckt sind, weil sie kaum die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zulässt. Zum anderen wäre es aber auch möglich, dass bei der Vergabe von Stellen gerade im Assistent/innenbereich oftmals Netzwerke unter Männern besonders gut funktionieren und dadurch Frauen bei der Stellenvergabe benachteiligt werden. Maßnahmen könnten daher im Bereich der Flexibiliisierung der Arbeitszeit, der Teilzeit und der Netzwerkbildung von Frauen ansetzen. (...)

Oder:

Im Bereich xy werden bisher nur wenig Frauen ausgebildet. Dass sich nur selten Frauen auf die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze bewerben, hängt sicherlich in erster Linie mit den verbreiteten Vorstellung über „typische“ Männer- oder Frauenberufe zusammen. Möglicherweise liegt dies aber auch mit daran, dass die bisherige Aussendarstellung der Einheit und der Verlauf von Bewerbungssgesprächen eher auf Männer als auf Frauen als Zielgruppe zugeschnitten war. (...)

Oder:

Im Bereich xy scheiden auffällig viele Frauen wieder aus oder kehren nach einer Familienphase nicht mehr zurück. Ein Ursache könnte sein, dass vorhandene Arbeitszeitstrukturen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur unzureichend berücksichtigen. Eine andere Ursache sind möglicherweise auch die geringen Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten für Verwaltungsangestellte. (...)

Prognose
Für den weiteren Schritt, die Prognose der Beschäftigtenstruktur, sind die Tabellen 3 und 4 relevant. Auf ihrer Grundlage kann die Zahl der freiwerdenden und zu besetzenden Stellen prognostiziert werden.

Beispiel für eine Prognose

In den Jahren 2001 bis 2003 werden insgesamt 2 C4-Professuren und 1 C3-Professur frei und werden voraussichtlich wieder besetzt. 

Im Mittelbau werden 2 C1-Stellen wieder besetzt werden müssen. Bei den Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen enden zwar 35 der 40 Stellen, bei einem Teil dieser Verträge kann man aber davon ausgehen, dass die Fristen zunächst um einen weiteren befristeten Vertrag verlängert werden, so dass man realistischerweise von einer Neubesetzung bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen von ca. 20 Stellen in den nächsten drei Jahren ausgehen kann.

Einer noch höheren Fluktuation unterliegen die Stellen der studentischen und der wissenschaftlichen Hilfskräfte. Konkrete Prognosen sind auch hier schwierig, da die Verträge überwiegend für kurze Zeiträume vergeben werden und es sich in viele Fällen um Vertragsverlängerungen handelt. Dennoch kann man davon ausgehen, dass der Personalbestand bei den studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften im Laufe von drei Jahren fast komplett erneuert wird, so dass hier große Spielräume für Neueinstellungen vorhanden sind.

Finden und Formulieren von Zielen

Zentraler Bestandteil der Frauenförderpläne sind die Zielvorgaben. Es sollen konkrete Ziele formuliert werden, inwiefern der Anteil von Frauen bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen in den nächsten drei Jahren in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, erhöht werden soll.

Das Formulieren von Zielen ist nicht nur in gleichstellungspolitischer, sondern auch in organisationsinterner Hinsicht ein bedeutsamer und zugleich schwieriger Arbeitsschritt.

Grundsätzlich ist bei der Formulierung von Zielen anzunehmen, dass sie vor dem Hintergrund bestimmter Werte festgelegt werden. Im Falle des Landesgleichstellungsgesetzes ist die Verpflichtung zu bestimmten Werten bereits vorab festgelegt: Die Hochschulen und ihre dezentralen Einheiten unterstützen den Gleichstellungsauftrag des Staates und tragen ihren Teil dazu bei, die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.

Warum Ziele?

Eine Organisation, die angehalten ist, Ziele zu formulieren, wird zwar zunächst vor dem Aufwand, der damit auf sie zukommt, zurückschrecken. Vieles spricht jedoch dafür, diesen Prozess anzugehen. 


Die Akteure einer Einheit sind gezwungen, Klarheit über ihre Zielvorstellungen zu gewinnen und einen Konsens über die Zielrichtung herzustellen. 


Ist dieser Prozess der Zielfindung erfolgreich abgeschlossen, besteht die Chance, dass dadurch die Effizienz und die Effektivität in bezug auf die gefundenen Ziele erhöht werden. 


Dies wird nicht zuletzt dadurch unterstützt, dass Ziele immer auch den Charakter einer Selbstverpflichtung haben. 

Schließlich ermöglicht erst die konkrete Formulierung von Zielen eine genaue Evaluation und damit in einem weiteren Schritt auch eine Qualitätssicherung in dem jeweiligen Bereich, in dem Verbesserungen angestrebt werden.


Kriterien für die Zielformulierung
Ziele geben an, welcher konkret beschreibbare, veränderte oder stabilisierte Zustand innerhalb eines festgelegten Zeitraumes erreicht sein soll. Ziele, die sinnvoll und zugleich transparent sind, sollten bestimmten Anforderungen genügen. Sie sollten spezifisch sein, das heißt sie geben ein konkretes Teilziel an, anstatt im allgemeinen zu bleiben. Wichtig ist auch, dass Ziele messbar sind – nur so läßt sich der Grad der Zielerreichung beobachten und überprüfen. Innerhalb der Organisation sollte zumindest ein Minimalkonsens darüber herrschen, dass dieses Ziel verfolgt werden soll – Ziele sollten akzeptiert werden. Eine weitere Anforderung an Ziele ist, dass sie realistisch sein sollten: Die formulierten Ziele sollten unter den gegebenen und vorauszusehenden personellen und finanziellen Rahmenbedingungen erreichbar sein. 

Diese Anforderungen sind in dem Akronym s.m.a.r.t . zusammengefaßt:


  

Quelle: Heiner, Maja (1996): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg


Beispiel für die Formulierung von Zielen
Die Fakultät xy setzt es sich zum Ziel, die Zahl der Studienanfängerinnen in den nächsten drei Jahren zu erhöhen: Im Wintersemester 2003/2004 werden 10% der Studierenden, die sich einschreiben, Frauen sein.

Oder: 

Ein Ziel der Dezentralen Einheit xy ist es, den Frauenanteil an Professuren bis 2005 auf 15% zu erhöhen. Die Berufungskommissionen wirken daran mit, dass von den drei freiwerdenden Professor/innenstellen mindestens zwei an Frauen vergeben werden.

(...)
Maßnahmen der Personalentwicklungsplanung



Maßnahmen für den Bereich der Personalentwicklung sollten vor allem dort ergriffen werden, wo die Ursachen für die Benachteiligung von Frauen vermutet werden. Die Auswahl geeigneter Maßnahmen knüpft daher zum einen an der Analyse der Gründe für die geschlechtsspezifische Beschäftigungsstruktur an, zum anderen leiten sie sich aus den zuvor formulierten Zielen ab.

Für die Auswahl, die Entscheidung und die Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen sind an den Hochschulen zwei Hürden zu nehmen: Erstens existiert bislang kein übergreifendes Personalentwicklungskonzept. Die Überlegungen für den Bereich Personalentwicklung befinden sich vielmehr im Anfangsstadium. Zweitens und damit unmittelbar zusammenhängend stehen die Hochschulen und ihre dezentralen Einheiten vor dem Problem, dass die überhaupt vorhandenen Maßnahmen, mit deren Hilfe gleichstellungspoltische Ziele erreicht werden können, weitgehend unbekannt sind. 

Vor dem Hintergrund dieser geringen Erfahrung muss man realistischerweise die Einführung von personalentwickelnden Instrumenten mit gleichstellungspolitischem Anspruch in der ersten Phase der Erstellung von Frauenförderplänen als Experimentierfeld sehen. 

Im folgenden werden zunächst einmal mögliche Aktionsfelder und Personalentwicklungsmaßnahmen, die prinzipiell zur Verfügung stehen, vorgestellt. Anschließend werden diese Maßnahmen daraufhin untersucht, ob und inwiefern sie geeignet sind, von den Personalverantwortlichen in den verschiedenen universitären Bereichen eingesetzt zu werden.
Aktionsfelder
Die Aktionsfelder, die sich für die Einführung von Personalentwicklungsmaßnahmen an Hochschulen anbieten, sind in der folgenden Graphik abgebildet:






Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Auswahlverfahren, Aus- und Fortbildung
Die Bereiche Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Personalauswahlverfahren, Ausbildungsmöglichkeiten und Fortbildung sind bereits in formaler Hinsicht durch das Landesgleichsstellungsgesetz und  durch den zentralen Frauenförderplan daraufhin ausgerichtet worden, Frauen die gleichen Chancen einzuräumen bzw. sie bei Unterrepräsentanz besonders zu fördern.

Hier gilt es also vor allem, die gesetzlichen Vorgaben in der jeweiligen dezentralen Einheit in konkrete Maßnahmen umzusetzen. 

Rekrutierung
Im Bereich der Rekrutierung von Studentinnen und Absolventinnen gibt es bisher wenig Erfahrung. Um Studentinnen für Fächer, in denen der Frauenanteil extrem niedrig ist, zu gewinnen, gibt es seit einigen Jahren an vielen Hochschulen Informationsveranstaltungen für Schülerinnen, um sie zu einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studium zu motivieren. 

Für Absolventinnen und andere qualifizierte Wissenschaftlerinnen gibt es bisher wenig Einwerbungsinitiativen. 

Für den Bereich des Personals in Medizin, Technik und Verwaltung gestaltet sich dieses Aktionsfeld insofern als besonders schwierig, als dass hier die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes im Widerspruch zu den Zielen des Landes stehen, keine neuen Bediensteten und Angestellten in den öffentlichen Dienst mehr aufzunehmen.

Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
Im Zuge der Einführung von Personalentwicklung wird für die Angestellten in Medizin, Technik und Verwaltung mit Sicherheit das Thema der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten an Wichtigkeit zunehmen. Auch hier liegen bisher kaum Erfahrungen vor, zumal viele der Personalverantwortlichen an Hochschulen noch nicht über die dafür notwendige Qualifikation verfügen.

Image
Ein ebenfalls bisher wenig beachtetes Feld an den Hochschulen ist das der Aussenwerbung. Wollen Hochschulen ein für Frauen attraktiver Studien- oder Arbeitsort sein, tun sie gut daran, sich als gleichstellungsorientierte und offene Institution zu präsentieren. Es ist wahrscheinlich, dass diesem Faktor im Zuge der zunehmenden Autonomie und des stärkeren Wettbewerbs unter den Hochschulen in Zukunft eine größere Bedeutung zukommen wird.

Nachwuchsförderung
Promotionen und Habilitationen von Frauen werden zwar bereits durch zusätzliche Mittel gefördert und Stipendien sollen nach nun gültigen gesetzlichen Vorgaben zur Hälfte an Frauen vergeben werden - dennoch sind noch nicht alle Möglichkeiten, die sich für diesen Bereich darüber hinaus anbieten, ausgeschöpft. 

Maßnahmen der Personalentwicklung

In der folgenden Graphik werden die Maßnahmen, die es im Rahmen der genannten Aktionsfelder gibt, dargestellt:














Diese Maßnahmen sollen zunächst einmal daraufhin überprüft werden, welche auf die Bedingungen des öffentlichen Dienstes überhaupt übertragen werden können, welche davon an Hochschulen bereits eingeführt sind und praktiziert werden und welche von den Dezentralen Einheiten aufgegriffen werden können.

Flexibilisierung der Arbeitszeit und Teilzeit
Im Bereich der Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Teilzeit ist der Öffentliche Dienst insgesamt den meisten Betrieben weit voraus. Kernarbeitszeiten, gleitende Arbeitszeit sowie die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit sind Möglichkeiten, die schon seit längerem gesetzlich verankert sind und auch rege genutzt werden. Auffällig ist hier allerdings, dass diese Maßnahmen noch immer überwiegend von Frauen genutzt werden. Im Sinne einer gleichstellungsorientierten Personalentwicklung wäre es daher sinnvoll, in Zukunft mehr Männer zu motivieren, diese Angebote zu nutzen. Dazu gehört, dass eine Einheit die organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass auch leitende Funktionen teilbar sind. Außerdem muss sich die gesetzliche Vorgabe, dass Reduzierungen der Arbeitszeit keine Nachteile für das berufliche Fortkommen der jeweiligen Mitarbeiter/innen hat, in der Kultur der Hochschulen und ihrer dezentralen Einheiten stärker verankern.

Das Teilen von leitenden Funktionen schließt ausdrücklich die Möglichkeit und das Einrichten von Teilzeitprofessuren mit ein. 

Qualifizierungsangebote für Wissenschaftlerinnen und für Frauen aus Medizin, Technik und Verwaltung
Im Bereich der Fort- und Weiterbildung beginnt sich in den letzten Jahren langsam etwas zu verändern - diese Veränderungen werden nun durch die Vorgaben des LGG und des Frauenförderplans weiter unterstützt. Die dezentralen Einheiten sind für die Umsetzung dieser Maßnahmen insofern verantwortlich, als dass sie ihre Angestellten über Möglichkeiten der Fortbildung informieren und sie zur Weiterqualifizierung motivieren.

Öffentlichkeitsarbeit
Wie bereits angesprochen, wird dieser Bereich im Zuge der zunehmenden Hochschulautonomie und der damit zusammenhängenden Konkurrenz zwischen den Hochschulen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Für die Rekrutierung qualifizierter Wissenschaftlerinnen wird die Frage, wie demokratisch und gleichstellungsorientiert sich eine Hochschule präsentiert, immer wichtiger werden. Ebenso werden die Hochschulen, die sich in dieser Hinsicht “modern” präsentieren, eher in der Lage sein, qualifizierte Studentinnen an ihren Standort zu bekommen.

Für die Aussendarstellung einer Hochschule bieten sich verschiedene Arbeitsfelder an: Sind das Gleichheitsgebot und ein geschlechterdemokratischer Anspruch im Leitbild der Universität verankert? Wie weitgehend sind die Frauenförderpläne der Hochschule? Welche Möglichkeiten gibt es, gezielt Schülerinnen zu einem Studium bzw. einer Ausbildung in dem Bereich xy zu motivieren? Und nicht zuletzt: Gelingt es der Hochschule, die Angebote für Frauen zum Beispiel im Bereich der Personalentwicklung sowohl nach Innen als auch nach Außen transparent zu machen?

Für die dezentralen Einheiten bedeutet dies in erster Linie, dass sie für ihre frauenfördernden Maßnahmen und Angebote werben müssen. Es könnten beispielsweise Broschüren erstellt werden, in denen Informationen über Lehrveranstaltungen zur Geschlechterforschung, die Inhalte des Frauenförderplanes und andere gleichstellungspolitische Initiativen der Dezentralen Einheit präsentiert werden.

Für die Einheiten, die einen einen geringen Anteil von weiblichen Auszubildenden bzw. Studentinnen haben heisst das, dass sie bei ihrer Zielgruppe gezielt für ihre Ausbildung werben sollten.

Wiedereinstiegsprogramme
An den Hochschulen in NRW gibt es bereits Wiedereinstiegsprogramme für Mütter oder Väter, die im Erziehungsurlaub waren. Dies im Sinne eines Programmes zu organisieren, liegt zwar in erster Linie im Verantwortungsbereich der zentralen Verwaltungen und des Landes – dies kann aber auch von den dezentralen wissenschaftlichen Einrichtungen aufgegriffen und untersützt werden. Diese haben  die Möglichkeit, aktiv zu werden, indem sie beispielsweise spezielle Wiedereinstiegscurricula anbieten, mit denen sich Wissenschaftler/innen nach einer Familienphase fachlich wieder fit machen können für den Berufseinstieg.

Die dezentralen Einheiten können in jedem Fall individuell unterstützend wirken, indem sie Kontakt zu den Müttern und Vätern halten und die Bereitschaft der Kolleg/innen und Vorgesetzten signalisieren, die Wiedereinsteiger/innen bei ihrer Rückkehr in den beruflichen Alltag zu unterstützen. Eine solche Haltung kann nicht gesetzlich verordnet werden, sie kann jedoch im Sinne einer Selbstverpflichtung aller Mitglieder einer dezentralen Einheit formuliert werden. Möglich wäre es auch, dies im alltäglichen Umgang mit Wiedereinsteiger/innen zu verstetigen, indem beispielsweise einzelne Mitglieder der Einheit dafür verantwortlich sind, den Kontakt zu den Müttern und Vätern regelmäßig zu pflegen.

Kinderbetreuung
Die Betreuung der Kinder ihrer Beschäftigten und Studierenden ist ein Bereich, für den die Hochschulen bisher keine Verantwortung übernommen haben. Im Frauenförderplan der Ruhr-Universität ist allerdings formuliert: „Aufgrund von Bedarfserhebungen für die Kinderbetreuung an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt die Hochschule langfristige und qualifizierte Betreuungskonzepte für die Kinder von Studierenden und Beschäftigten.“ (Abschnitt 1.4.8)
Aus dieser Formulierung leiten sich zwar keine konkreten Aufgaben für die dezentralen Einheiten ab, dennoch haben auch diese Möglichkeiten, im Bereich der Kinderbetreuung aktiv zu werden. 

Beispielsweise könnten für Veranstaltungen und Tagungen von dezentralen Einheiten Kinderbetreuungskonzepte entwickelt werden, um Eltern die Teilhabe daran zu erleichtern. 

Außerdem könnten auch dezentrale Einheiten Informationen über universitätsnahe oder -interne Kinderbetreuungseinrichtungen wie die der Uni-Zwerge zusammenstellen und ihren Studierenden und Beschäftigten zur Verfügung stellen.

Denkbar wäre es auch, sich an Modellprojekten anderer Hochschulen zu orientieren, die für die Kinder ihrer Beschäftigten Betreuung in den Schulferien anbieten.

Mitarbeiter/innengespräche
Mitarbeiter/innengespräche sind in Betrieben ein zentrales Instrument der Personalentwicklung. Im Fachjargon heissen sie „Mitarbeiterentwicklungsgespräche“ und finden regelmäßig zwischen Vorgesetzten und Angestellten statt. In den Gesprächen gibt der/die Vorgesetzte dem/der Mitarbeiter/in ein Feedback zu ihrer Arbeit, erfragt die Arbeitszufriedenheit und bespricht gegenseitige Erwartungen und Einschätzungen zur Situation am Arbeitsplatz. Ziel des Gespräches ist es, gemeinsam zu erörtern, ob und wie sich der/die Mitarbeiter/in in Zukunft beruflich verändern kann und will.

An Hochschulen ist dieses Instrument bisher noch nicht verankert. Ein großes Problem besteht darin, dass die meisten Angestellten mit Vorgesetztenfunktion nicht über die Kompetenz für derartige Instrumente verfügen, weil sie dafür nicht ausgebildet werden.

Man kann hier an zwei Punkten ansetzen: Zum einen sollten entsprechende Fortbildungsangebote in das bestehende Angebot der Hochschule aufgenommen werden. Langfristig sollte der Erwerb solcher Qualifikation auch zur Voraussetzung bei der Vergabe von leitenden Funktionen gehören.

Zum anderen können Vorgesetzte schon jetzt ihre Rolle gegenüber den Mitarbeiter/innen neu definieren und beispielsweise regelmäßige Möglichkeiten installieren, in denen die Situation am gemeinsamen Arbeitsplatz erörtert werden kann und über die Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelnen gesprochen werden sollte. 

Stellenpläne
Laut Frauenförderplan hat sich die Ruhr-Universität Bochum verpflichtet,den Stellenplan universitätsintern bekannt zu machen. Die dezentralen Einheiten sind aufgefordert, die Stellenpläne für ihren Bereich ebenso intern bekannt zu machen und die Beschäftigten regelmäßig über freiwerdende Stellen und die jeweiligen Anforderungsprofile zu informieren.

Bewerbungsstatistik
Durch die Vorgaben des LGG sind die Hochschulen und ihre dezentralen Einheiten ohnehin aufgefordert, für die Ist-Analyse ihres Frauenförderplanes eine Bewerbungsstatistik aufzustellen.  

Eine solche Statistik beinhaltet: 1) Für jede zu besetzende Stelle eine Übersicht darüber, wieviel Bewerbungen auf die Ausschreibung eingegangen sind. Diese Übersicht sollte nach Geschlecht und nach internen und externen Bewerbungen aufgeschlüsselt werden. 2) Eine Übersicht darüber, wie viele der Bewerber/innen zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden und wer letztlich die Stelle bekommen hat. Diese Übersichten könnte man in einem zweiten Schritt statusgruppenspezifisch zusammenfassen, um so strukturelle Ähnlichkeiten innerhalb der einzelnen Bereiche besser erfassen zu können. Bewerbungsstatistiken machen allerdings nur Sinn, wenn aus den Erkenntnissen weitere Maßnahmen abgeleitet werden. Stellt man auf Grund der Statistik bereits fest, dass sich nur sehr wenige Frauen auf Stellen bewerben, könnten daraus Maßnahmen zur gezielteren Rekrutierung von Frauen abgeleitet werden. Dazu könnte die Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten gehören, oder auch die Nutzung von Stellenbörsen im Internet, die sich auf die Vermittlung von qualifizierten Frauen spezialisiert haben.

Mentoring
Mentoring ist ebenfalls ein Instrument aus der Personalentwicklung, das in Betrieben schon lange genutzt wird, aber auch dort erst seit Kurzem gezielt für gleichstellungspolitische Ziele genutzt wird. Im Rahmen eines Mentoring übernehmen Mitarbeiter/innen in Leitungsfunktionen - meist anderer Abteilungen - die Mentorship für eine Nachwuchskraft, und stehen ihnen bei ihrer Karriereplanung beratend zu Seite. Welche Aktivitäten über welchen Zeitraum das Mentoring im Einzelnen beinhaltet, kann je nach Bedarf in einer Institution entschieden werden. Ziel des Mentorings ist es, Nachwuchskräften einen Einblick in den Alltag von Führungskräften zu geben und ihnen über die Beziehung zu ihrem Mentor / ihrer Mentorin auch andere Kontakte zu Entscheidungsträger/innen zu ermöglichen.

Der Vorteil von Mentoring-Programmen ist, dass man mit ihnen trotz eines relativ niedrigen organisatorischen und einem gegen Null tendierenden finanziellen Aufwand eine relativ große Wirkung erzielen kann. 

Im Bereich der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses bietet es sich daher für dezentrale Einheiten geradezu an, Mentoring-Programme durchzuführen. Bestehende Kontakte zu anderen Fakultäten gleicher Fachrichtung können ausgebaut werden und Frauen können gezielt in die existierenden Netzwerke integriert werden.

Telearbeit
Telearbeit ist ein Instrument aus der Personalentwicklung, das erst in den letzten Jahren durch die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie stark zugenommen hat. Um die Flexibilisierung der Arbeitszeit weiter ausbauen zu können ohne dadurch Verluste in der Arbeitsleistung hinnehmen zu können, wäre die Einführung von Telearbeit eine sinnvolle und ergänzende Alternative.

Die Möglichkeit der Einrichtung von offiziellen Telearbeitsplätzen setzt allerdings arbeitsrechtliche Regelungen voraus, die zentral erarbeitet werden müssten.

Zusammenfassung
Informationsangebote für Schülerinnen, um sie zu einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichem Studium oder einem Ausbildungsberuf zu motivieren, könnten von den betreffenden Bereichen flächendeckend eingeführt bzw. ausgebaut werden. Darüber hinaus können die dezentralen Einheiten ihre Aussendarstellung in bezug auf ihr gleichstellungsorientiertes Selbstverständnis verbessern.

Mentoring ist ein einfaches und wirksames Instrument insbesondere für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, das dezentrale Einheiten zudem eigenständig entwickeln und durchführen können.

Stellenpläne sollten in Zukunft universitätsweit öffentlich gemacht werden. Sie könnten auch Grundlage für den genannten Mitarbeiterinnen(entwicklungs)gespräche sein.

Um personalentwickelnde Maßnahmen wie Mitarbeiterinnengespräche gezielt einsetzen zu können, sind Beschäftigte in Leitungsfunktionen gefragt, ihre Kompetenzen als Vorgesetzte zu erweitern.

Flexibilisierung der Arbeitszeit und Teilzeitregelungen sind als Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, sehr gut geeignet. Hier gilt es in Zukunft, auch Männer stärker als bisher für diese Möglichkeiten zu gewinnen und das Teilen von Arbeitsplätzen auch in Leitungsfunktionen zu ermöglichen und zu fördern.

Solange die arbeitsrechtlichen Bedingungen für Telearbeit noch nicht geklärt sind, können dezentrale Einheiten dieses Instrument noch nicht offiziell einsetzen.

Um Müttern und Vätern den Wiedereinstieg nach einer sogenannten Familienphase zu erleichtern, kann eine dezentrale Einheit einerseits spezielle Wiedereinstiegscurricula für Mütter und Väter anbieten und andererseits Maßnahmen auf individueller Ebene wie den regelmäßigen Kontakt zu den Elternteilen ergreifen.

Dezentrale Einheiten könnten ihren Beitrag zur Kinderbetreuung leisten, indem sie für ihre Veranstaltungen, die außerhalb der geregelten Arbeitszeiten liegen, Kinderbetreuung organisieren und ihre Beschäftigen und Studierenden über andere Angebote informieren.

Zusammenfassend heißt das: Die Dezentralen Einheiten sollten sich bei der Erstellung ihres ersten Frauenförderplanes auf die genannten Personalentwicklungsmaßnahmen und auf die Maßnahmen, die im zentralen Frauenförderpan genannt werden, konzentrieren: 


Quotierung


Informationen über freiwerdende Stellen und deren Anforderungsprofile


Vergabe von forschungsnahen Hilfskraf- und Mitarbeiterinnenstellen an Studentinnen und Doktorandinnen


Aussendarstellung in bezug auf gleichstellungsorientiertes Selbstverständnis


Informationsangebote für Studentinnen und Schülerinnen


Erprobung von Mentoringprogrammen für die Förderung des weiblichen wissesnschaftlichen Nachwuchses


Regelmäßige Information über Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und Freistellung


Konzepte für Teilzeitarbeit insbesondere bei leitenden Funktionen erarbeiten, evtl. Teilzeitprofessuren ermöglichen


Großzügige Anwendung der Beurlaubungsregelungen im Falle kranker Kinder


Überarbeitung der Studien- und Prüfungsordnungen, um die Vereinbarkeit von Elternschaft und Studium zu verbessern.


Sensibilisierung und Fortbildung der Lehrenden in bezug auf die geschlechtsspezifische Kommunikation in Lehrveranstaltungen


Erweiterung des Lehrangebotes hinsichtlich frauenszezifischer Fragestellungen.

Folgende Maßnahmen können möglicherweise bereits miteinbezogen werden:


Mitarbeiterinnengespräche 


Kinderbetreuung bzw. Informationen darüber

Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen, Kinderbetreuungskonzepte und ein universitätsweiter Stellenplan gehören in den Aufgabenbereich der zentralen Verwaltung der Hochschule, so dass sich hier für dezentrale Einheiten kaum Handlungsspielräume ergeben.

Controlling und Berichte

Wer wem in welchen Zeiträumen zu berichten hat ist bereits auf Seite 11 dieses Leitfadens erläutert worden.

Über diese Berichtspflicht hinaus schreiben das Gesetz und der Frauenförderplan vor, wie das Einhalten der Frauenförderpläne überwacht werden soll. 

Das LGG sieht folgendes vor: Wird während der Geltungsdauer des Frauenförderplanes erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind ergänzende Maßnahmen zu ergreifen. (§6 Abs. 5) 

Das Hochschulgesetz legt außerdem fest, dass an Hochschule eine Gleichstellungskommission gebildet wird, die die Aufstellung und Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht. (§23a Abs. 2)

Die jährlichen Berichte der dezentralen Einheiten an das Rektorat könnten somit im Sinne einer Selbstüberprüfung genutzt werden.

Ergänzend zu den Bereichtspflichten könnte folgendes formuliert werden:

Beispiel für Vorgaben zum Controlling
Anhand der jährlichen Berichte an das Rektorat wird die dezentrale Einheit überprüfen, ob die gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht werden können. Sollte erkennbar sein, dass dies nicht der Fall ist, werden nicht die Ziele neu formuliert, sondern es werden zusätzliche Maßnahmen beschlossen oder bestehenden Maßnahmen ausgebaut, um die im Frauenförderplan gesetzten Zielvorgaben erreichen zu können.

Die Überprüfung der Zielerreichung wird in Abstimmung mit den Vertrauensfrauen vorgenommen.


Falls Sie zu den dargestellten Maßnahmen weitere Fragen haben...


Falls Sie sich bei der Erstellung Ihres Frauenförderplanes methodisch unterstützen lassen wollen...


Falls Sie weitere Maßnahmen kennen oder bereits ergriffen haben, die für andere dezentrale Einheiten relevant sein können...


Falls Sie an weiterführender Literatur zum Thema Personalentwicklung interessiert sind...


Falls Sie sich über die gleichstellungspolitischen Initiativen anderer Organisationen informieren wollen...


wenden Sie sich an ProFiL:




Dr. Christina Reinhardt




Ruhr-Universität Bochum




Gebäude FNO 02/016




Tel. 0234 322 8388




e-mail: profil@ruhr-uni-bochum.de 




URL: http://www.ruhr-uni-bochum.de/profil

Den kompletten Gesetzestext des Landesgleichstellungsgesetzes finden Sie auf der ProFiL-Homepgage oder direkt unter folgender Adresse: 


http://www.mfjfg.nrw.de/uTemen/frauen/landesgleichstges.htm





Sinnvoll ist es, für die Formulierung Ihres Frauenförderplans ähnlich wie auf Hochschulebene vorzugehen: Bilden Sie ein Kommission oder eine Arbeitsgruppe, die beauftragt ist, einen Vorschlag für einen Frauenförderplan zu erarbeiten. Im Idealfall sollte diese Arbeitsgruppe geschlechts- und statusparitätisch besetzt werden. Sie könnte den Fakultäten bzw. den Zentralen Betriebseinheiten einen ersten Entwurf des dezentralen Frauenförderplanes erarbeiten, auf dessen Grundlage die konkreten Ausführungen diskutiert werden können.








Viele der im Leitfaden vorgeschlagenen Formulierungen, aber auch ein Teil der genannten Ziele und Maßnahmen, sind eher auf den wissenschaftlichen Bereich zugeschnitten. 


Auf die Verwaltung und die zentralen Betriebseinheiten der Hochschule kommen zum Teil andere Aufgaben und Probleme zu, bei denen ProFiL gerne im Einzelfall unterstützt und berät.





Für die Arbeit an Ihrem Frauenförderplan benötigen Sie den vollständigen Text des zentralen Frauenförderplanes der Ruhr-Universität Bochum. Diesen finden Sie auf der Homepage von ProFiL unter der Rubrik Beratung: 


		http://www.ruhr-uni-bochum.de





Die Musterbeispiele dieses Leitfadens sind in den meisten Fällen in der Formulierung auf Fakultäten zugeschnitten. Die dezentralen Einheiten, die nicht in die Lehre und/ oder nicht in die Forschung eingebunden sind, können daher die Passagen, die nicht auf sie zutreffen, außer Acht lassen.








Für die Erarbeitung Ihres Frauenförderplanes benötigen Sie den Entwurf des zentralen Frauenförderplans („Rahmenplan“) der Ruhr-Universität Bochum, den Sie sich als Download von der ProFiL-Homepage im Bereich Beratung herunterladen können.


http://www.ruhr-uni-bochum.de/profil








Es bietet sich an, den Abschnitt zur Berichtspflicht gemeinsam mit den Formulierungen zum Controlling ans Ende des Frauenförderplanes zu stellen.





Wer mehr Zeit in die Zielklärung investiert, spart letztlich Ressourcen, denn es werden Umwege und Reibungsverluste bei der Durchführung von einzelnen Projekten und Maßnahmen reduziert. 


Um Ziele formulieren zu können, bietet es sich an, in zwei Schritten vorzugehen: Zuerst muss man sich darüber klar werden, in welchen Bereichen welche Veränderungen eintreten sollen. In einem zweiten Schritt kann man dann Indikatoren für diese Veränderungen finden und genau benennen, woran man bemerken wird, dass die Veränderung tatsächlich eingetreten ist.





S   -   spezifisch


M   -    messbar


A   -  akzeptabel


R   -   realistisch


T   -   terminiert





Formulieren Sie konkrete Ziele. Es sollte deutlich werden, inwiefern diese Zielzustände messbar sind.


Achten Sie darauf dass aus der Formulierung hervorgeht, auf wen oder was sich das Ziel bezieht, für wen die Verbesserung eintreten soll und wer sich für die Zielerreichung verantwortlich fühlt.


Geben Sie den Zeitpunkt der Veränderung konkret an. 


Formulieren Sie den Zielzustand, der erreicht werden soll, positiv. Lösungsorientierung mobilisiert die vorhandenen Kräfte eher als dies eine problemorientierte Sichtweise vermag. 


Verwenden Sie aktive Verben. 


Verwenden Sie pro Ziel nicht mehr als einen Haupt- und einen Nebensatz. Die Kürze dient der Klarheit.





Was versteht man überhaupt unter Personalentwicklung? 


Personalentwicklung soll der Optimierung der Organisation zum Wohle der Beschäftigten dienen. Sie umfasst alle Maßnahmen, die der Veränderung und Entwicklung von Mitarbeiter/innen dienen. Personalentwickelnde Maßnahmen wirken immer in zwei Richtungen: Auf der einen Seite ist die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen höher, auf der anderen Seite profitiert die Organisation von zufriedenen und leistungsfähigen Mitarbeiter/innen.





“Personalentwicklung ist (...) nicht auf Person-Entwicklung beschränkt. Nicht nur die Mitarbeiter/in wird entwickelt, sondern auch die materiellen, sozialen und organisatorischen Bedingungen, unter denen sie arbeitet.” (Blickhäuser, Angelika; von Bargen, Henning: Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie. Geschlechterdemokratische Dialoge 4/2000, Hrsg. von der Heinrich Böll Stiftung, S.6)
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